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Hinweis gem. § 33 BDSG: Die fallbezogenen Daten werden elektronisch gespeichert. 
Die Informationen gem. Art. 13, 14 DSGVO wurden zur Verfügung gestellt. 

 

V O L L M A C H T 
 

den Rechtsanwälten  

 

Enrico Mauthner & Marco Jung 
Köpenicker Str. 25, 12683 Berlin 

Telefon 030 / 500 187 95 , Telefax 030 / 500 187 96 

 

 
wird hiermit 
in Sachen: ________________________________________________________________________ 
 
wegen: ___________________________________________________________________________ 
 
sowohl Vollmacht zur außergerichtlichen Vertretung als auch Prozessvollmacht für alle Instanzen 
erteilt. Sie ermächtigt zu allen die Verfahren betreffenden Maßnahmen und umfasst insbesondere 
folgende Befugnisse: 
 

1. Führen außergerichtlicher Verhandlungen aller Art und Abschluss von Vergleichen zur 
Vermeidung eines Rechtsstreits; 

 
2.   Beseitigung des Verfahrens durch Vergleich, Verzicht oder Anerkenntnis; 

 
3.   Abgabe einseitiger Willenserklärungen nach § 174 BGB; 

 
4.   Entbindung Dritter von ihrer beruflichen Verschwiegenheitspflicht; 

 
5. in Ehe- und Familiensachen das Stellen von Anträgen auf Scheidung der Ehe und in    
      Folgesachen; 

 
6.   Einlegung und Rücknahme von Rechtsmitteln sowie Verzicht auf solche; 

 
7.   Übertragung der Vollmacht ganz oder teilweise auf andere und Auswahl der 
      Rechtsanwälte an auswärtigen Gerichten; 

 
8.   Entgegennahme von Geld, Wertsachen und Urkunden, insbesondere des 
      Streitgegenstandes und der vom Gegner, von der Justizkasse oder von sonstigen 
      Stellen zu erstattenden Beträge und die Berechtigung, hierüber ohne die 
      Beschränkungen des § 181 BGB zu verfügen. 
 

Die Vollmacht erstreckt sich auch auf die Neben- und Folgeverfahren (Arrest und einstweilige 
Verfügung, Kostenfestsetzung, Zwangsvollstreckungs- und Interventionsverfahren, Insolvenzverfahren 
über das Vermögen des Gegners usw.). Die Vollmacht bezieht sich auf die Begründung und 
Aufhebung von Vertragsverhältnissen sowie zur Abgabe von einseitigen Willenserklärungen /z.B. 
Kündigung). Ich bestätige, ausdrücklich vor Abschluss der Vereinbarung über die Vertretung darauf 
hingewiesen worden zu sein, dass im Arbeitsgerichtsprozess erster Instanz auch für die obsiegende 
Partei kein Anspruch auf Erstattung wegen Zeitversäumnis und Kosten für die Hinzuziehung des 
Prozessbevollmächtigten oder eines Beistands besteht. Ich bin darauf hingewiesen worden, dass ich 
mich auch selbst oder durch einen Verbandsvertreter vertreten lassen kann. 
 
 
 
 
_____________________, den ____________              _______________________________ 
(Ort)    (Datum)                              (Unterschrift) 


